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Kommentierung DB Netze zur 

Verordnung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von 
Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich 

(Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung – EPSV) und zur EPSPV 

 

Übergreifende Hinweise und Änderungsbedarfe:  
Zu § 2 Abs. 1 Satz 2 i.V.m § 5 (4) sowie § 4 Entwurf EPSV  

Im Fachbereich der Signal-, Telekommunikations- sowie der Elektrotechnik (STE) ist es gemäß § 1 der 
aktuellen Verwaltungsvorschrift für die Anerkennung von Gutachtern und Prüfern (PRÜF-STE) einem 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU), welches Eisenbahn des Bundes (EdB) ist, möglich, in 
einem mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) abgestimmten Verfahren eigenen qualifizierten 
Mitarbeitern die Befugnis als Plan- und Abnahmeprüfer zu übertragen. Hiervon hat die DB Netz AG in 
Abstimmung mit dem EBA Gebrauch gemacht und mit der Richtlinie 809.0701 weitgehende 
Regelungen für die Ernennung von Plan- und Abnahmeprüfern im STE-Fachbereich festgelegt. Die 
Regelungen der 809.0701 beinhalten u.a. eine Abstufung der Berechtigung als Plan- und 
Abnahmeprüfer bezogen auf das Einsatzgebiet dieser. Berücksichtigung finden hierbei auch die 
unterschiedlichen Anforderungen an das Prüfpersonal in Bezug auf Komplexität und Umfang der 
Maßnahmen. Somit können für Teilabnahmen auch Prüfer mit Teilbefugnissen eingesetzt werden, 
was sich auch auf die Anforderungen an die Prüfer, die Verfügbarkeit dieser als auch auf die 
Entwicklung der Prüfpersonale ausgewirkt hat (Erfahrungsgewinn von klein nach groß!). Diese 
Regelungen haben sich über 20 Jahre im Verwaltungshandeln des EBA bewährt und die DB Netz AG 
verfügt über mehrere hundert Teilabnahmeprüfer für die Abnahme von STE-Anlagen. Der derzeit 
vorliegende Entwurf sieht weder einen solchen Teilabnahmeprüfer vor, noch die Möglichkeit, dass 
die DB Netz AG eine eigenständige Regelung hierfür (analog der VV PRÜF-STE) erlassen kann. Eine 
1:1-Umklappung der Teilabnahmeprüfer in die Regelungen der EPSV scheitert an den derzeitig in der 
EPSV im Entwurf vorgesehenen Vorgaben (z.B. Qualifizierung) als auch an der nicht beschriebenen 
Einschränkung hinsichtlich Teilnahmeprüfern und deren Qualifikationsanforderungen.  

Auch DB Station&Service AG verfügt über Teilabnahmeprüfer insbesondere für Abnahmen im 
Elektrobereich (innere Erdung). Hierfür gibt es bislang ein mit dem EBA abgestimmtes 
Anerkennungsverfahren, das sich aus Sicht von DB Station&Service AG bewährt hat und auf das 
zukünftig keinesfalls verzichtet werden kann. 

Für die DB Energie gilt analog, dass es - über eine Sicherheitsmanagement-Verfahrensanweisung - ein 
mit dem EBA abgestimmtes Anerkennungsverfahren gibt.  

Es ist daher unerlässlich, dass die Weiterführung dieses Verfahrens in den Regelungen der EPSV 
ermöglicht wird, z.B. durch Ergänzung § 2 Abs. 1 Satz 2 i.V.m § 5 (4) sowie § 4 Entwurf EPSV. 
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Lösungsansatz:  

In der EPSV muss, wie bereits in § 2 Abs. 1 Satz 2 offenbar angedeutet, eine ausdrückliche Öffnung 
hinsichtlich der Erstellung einer Verwaltungsvorschrift eingefügt werden, in welcher die Sachverhalte 
Teilgebietsfestlegung, Prüfumfangsbeschreibung, Anforderungsprofil an die Prüfer (siehe § 4 
Anerkennungsvoraussetzung) näher geregelt wird. Hierzu ist es notwendig, dass sowohl § 2 als auch 
§ 4 (evtl. auch § 11) der EPSV nicht abschließend sind, sondern durch einen Verweis die Möglichkeit 
einer weiterführenden Regelung (z.B. in einer Verwaltungsvorschrift) aufgenommen wird. 

Konsequenz bei Nichtbeachtung des Einwandes: 

Da hiervon mehrere hundert Prüfer betroffen sind, wäre die Wirkung für die DB Netz AG in keinster 
Weise kompensierbar und erscheint auch vor dem Hintergrund der langjährigen Bewährung der 
derzeitigen Vorgaben im Verwaltungshandeln des EBA als unverhältnismäßig. Es wären massive 
Verzögerungen von Inbetriebnahmen zu erwarten sowie eine fast völlige Blockade von 
Instandsetzungsmaßnahmen, bei welchen Abnahmeleistungen erforderlich sind. 

Damit in Zusammenhang steht § 4 Abs. 2: 
Hier fehlt eine Regelung für Teilabnahmeprüfer, welche nicht über die Qualifikation des § 4 Abs. 2 
insbesondere Ziffer 1 verfügen und auch aufgrund ihrer Einschränkungen nicht verfügen müssen. 

Dies gilt gleichermaßen für weitere Gesellschaften im DB Konzern, u.a. DB Station&Service AG,  
DB E&C GmbH, DB Kommunikationstechnik GmbH und DB Bahnbau Gruppe GmbH. 

Zur Gebührenverordnung (Artikel 3 – Seite 25):  
In den beiden Tabellen werden Verweise auf §§ in der EPSV bzw. der EPSPV herangezogen. Allerdings 
vermissen wir die Verweise in der Gegenrichtung. Hier sollten auch entsprechende Hinweise in der 
EPSV bzw. der EPSPV eingefügt werden, die darauf verweisen, dass die Gebührenordnung zu 
beachten ist und die Prüfung insgesamt eine kostenpflichtige Leistung ist. 
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